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Am 18. Februar 2025 findet um 18.30 Uhr die nächste Gemeinderatssitzung 
im Ländlichen Bürgerzentrum Laußig, großer Versammlungsraum, Leipziger 
Straße 23, 04838 Laußig statt.

Tagesordnung

I. öffentlicher Teil

1. 		  Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit,
		  Bestätigung der Niederschrift vom 10. Dezember 2024 und Festlegung 

der Mitunterzeichner, Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse.

2.		  Beratung und Beschlussfassung
2.1. 		 Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der Gemeinde Laußig mit allen 

Anlagen
2.2.		  Über-/Außerplanmäßige Ausgaben
2.2.1.	 Außerplanmäßige Ausgabe
		  Außengestaltung Schulhof Grundschule Authausen
2.2.2.	 Außerplanmäßige Ausgabe
		  Reparatur am Hauptpumpwerk in Pristäblich
2.3.		  Petition: Gewässerunterhaltung des Schleifbachs im Bereich der
		  Wohnsiedlung „Am Sonnenhang“ Kossa

3.		  Informationen/Informationsvorlagen/Vorberatung
3.1.		  Vorkaufsrechtsverzichte Gemeinde
3.2.		  Bauanträge der Gemeinde
3.3		  Hausnummernvergabe
3.4.		  Solarpark Pressel/Stellungnahme Gemeinde

4.	 Verschiedenes

Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an.

Laußig, 3. Februar 2025

Schneider
Bürgermeister
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Einladung Gemeinderatssitzung

(Nordsachsen/Wsp). Nordsachsens 
Kreiswahlleiter Steffen Fleischer 
fordert alle Wahlberechtigten des 
Landkreises auf, bei der vorgezo-
genen Bundestagswahl von ihrem 
aktiven Wahlrecht Gebrauch zu ma-
chen und durch ihre Stimmabgabe die 
Einflussmöglichkeit auf die künftige 
Besetzung des Deutschen Bundes-
tages wahrzunehmen. „Die Teilnahme 
an Wahlen gehört zu den elementaren 
demokratischen Grundrechten. Mit 
ihrer Wahlentscheidung nehmen die 
Wählerinnen und Wähler wichtigen 
Einfluss auf das politische Gesche-
hen und gestalten die Zukunft mit. 
Je mehr Stimmen abgeben werden, 
desto höher ist die Legitimation des 
Deutschen Bundestages“, stellt der 
Kreiswahlleiter klar.
In Nordsachsen können die ca. 
164.000 Wahlberechtigten am 23. 
Februar in der Zeit von 8 bis 18 Uhr 
ihre Stimmen im Wahllokal abgeben. 
„Jeder wahlberechtigten Person wur-
de vorab per Wahlbenachrichtigungs-
karte mitgeteilt, dass sie in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist und in 
welchem Wahlraum sie am Wahltag 
wählen gehen kann“, sagt Fleischer. 
„Die Wahlberechtigten sollten ihre 
Wahlbenachrichtigung mitbringen 
sowie ihren Personalausweis oder 
Reisepass bereithalten.“
Die Wähler haben bei der Bundes-

tagswahl zwei Stimmen: Mit der 
Erststimme (Direktstimme) entschei-
den sie sich für einen Kandidaten 
im Wahlkreis 150 Nordsachsen, mit 
der Zweitstimme (Listenstimme) 
für die sogenannte Landesliste einer 
Partei im Freistaat Sachsen, wobei 
dies die maßgebende Stimme für die 
Verteilung der Sitze auf die Parteien 
insgesamt ist.
Wie immer kann das Wahlrecht auch 
durch Briefwahl ausgeübt werden. 
„Bei der vorgezogenen Bundestags-
wahl am 23. Februar ist jedoch der 
verkürzte Briefwahlzeitraum – vo-
raussichtlich nur rund zwei Wochen 
– zu berücksichtigen“, hebt Fleischer 
hervor. Der Beginn der Briefwahl 
sei in den Städten und Gemeinden 
des Landkreises grundsätzlich ab 6. 
Februar möglich. 
Der für die Briefwahl benötigte Wahl-
schein und die dazugehörigen Unter-
lagen können laut Kreiswahlleitung 
am einfachsten unter Verwendung 
der Rückseite der Wahlbenachrich-
tigung bei der Stadt oder Gemeinde 
des Hauptwohnsitzes beantragt wer-
den. „Die Wahlbenachrichtigung 
erhielten alle im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberechtigten bis 
spätestens 2. Februar. Dort ist ein 
entsprechender Antrag auf Ausstel-
lung eines Wahlscheins aufgedruckt. 
Auch die Nutzung von E-Mail oder 

das Ausfüllen eines Online-Formulars 
ist möglich. Nur die telefonische An-
tragstellung ist nicht zulässig“, sagt 
Fleischer und ergänzt: „Die Wahl-
briefe müssen spätestens am Wahltag 
18 Uhr bei der auf dem Wahlbrief 
aufgedruckten zuständigen Stelle 
eingegangen sein. Hierfür tragen die 
Wählerinnen und Wähler selbst die 
Verantwortung. Verspätet eingehende 
Wahlbriefe können bei der Auszäh-
lung der Stimmen nicht berücksichtigt 
werden.“ Die Deutsche Post stelle 
sicher, dass alle Wahlbriefe, die 
bis spätestens Donnerstag, den 20. 
Februar, vor der letzten Leerung des 
jeweiligen Briefkastens eingeworfen 
beziehungsweise in einer Postfiliale 
abgegeben werden, auch rechtzeitig 
ankommen.
„Wer die mit den Postlaufzeiten ver-
bundenen Unsicherheiten vermeiden 
möchte oder bis zur letzten Briefkas
tenleerung am Donnerstag vor der 
Wahl den Wahlbrief nicht absenden 
kann, sollte diesen direkt bei der auf 
dem Umschlag aufgedruckten Stelle 
abgeben oder jemanden bitten, dies zu 
übernehmen“, rät Fleischer. Alterna-
tiv könne man sich trotz beantragter 
Briefwahl auch noch dafür entschei-
den, am Wahltag im Wahllokal zu 
wählen. Dafür sei der Wahlschein, der 
den Briefwahlunterlagen beiliegt, und 
ein Lichtbildausweis mitzubringen. 

„Wer einmal einen Wahlschein bean-
tragt hat, kann nur noch mit diesem 
wählen – und zwar per Briefwahl 
oder aber am Wahltag in jedem be-
liebigen Wahllokal des Wahlkreises 
150 Nordsachsen.“
Wer den Erhalt der Briefwahlunterla-
gen per Post nicht abwarten möchte, 
kann in seinem Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins auch angeben, 
die Briefwahlunterlagen direkt beim 
Wahlamt abholen oder den Antrag 
dort persönlich stellen zu wollen. 
Steffen Fleischer: „Vor Ort kann man 
den Stimmzettel gleich ausfüllen und 
den Wahlbrief abgeben. So werden 
zwei Postwege eingespart.“ Wer 
dagegen seine Briefwahlunterlagen 
nicht rechtzeitig erhält oder verloren 
hat, könne bis spätestens Samstag 
vor der Wahl um 12 Uhr zu seinem 
Wahlamt gehen. „Bei glaubhafter 
Versicherung des Sachverhalts wird 
ein neuer Wahlschein erteilt und der 
vorherige Wahlschein für ungültig 
erklärt.“
Die vorläufigen Wahlergebnisse kön-
nen am Wahlabend im Internet unter 
wahlen.sachsen.de abgerufen werden. 
Das endgültige Wahlergebnis für den 
Wahlkreis 150 Nordsachsen wird der 
Kreiswahlausschuss in öffentlicher 
Sitzung am 27. Februar ab 17 Uhr 
auf Schloss Hartenfels in Torgau 
ermitteln und feststellen.

Kreiswahlleiter Steffen Fleischer informiert

Aufruf und wichtige Hinweise zur vorgezogenen Bundestagswahl


